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Schul-Chronik.
Schweiz. Stipendium Châtelain. Ein SchnlamtSkandidat am

schweizerischen Polytechnikum mußte mit seinem Gesuche um ein Stipendimi!
ans dem Legat Châtelain zur Zeit abgewiesen werden, weil die Grundsätze

noch uicht festgestellt sind, welche bei Ertheilnng dieser Stipendien künftig als

allgemein leitende Norm dienen sollen. Bei Behandlung eines speziellen Falles

war dieß natürlich nicht möglich. Es ist nun aber das Departement des

Innern eingeladen Worten, den Entwurf eines dießfälligen Réglementes

vorzulegen. Wahrscheinlich wird nach Erlaß desselben eine Publikation zn
allgemeiner Anmeldung erlassen werden.

Bern. Zur Rechtfertigung. (Mitgetheilt.) Eine Korrespondenz

aus Glarus versetzt in Nr. 53 des Volksschulblattes" dem Kanton Bern
einen Hieb, »weil er eines seiner Glieder für ein Schulhans betteln gehen

lasse". Wir haben diesem Tadler zu bemerken, daß dcr Kanton als solcher

nicht für die Schritte einzelner seiner Glieder verantwortlich ist nnd ihm folglich

anch nicht mit Recht daherige Vorwürfe gemacht werden können. Wcnn übrigens

unser Tadler die Noth nnd das vielseitige Elend derer kennte, für welche

das christliche Mitleid augcsprocheu wird : er würde den Tadel kaum gewagt

haben ; ist er ja doch Bürger eineö Kantons, der reich an OpferwiUigkcit uud

Großnmth ist.

— Ehrenmeldnng. (Korresp.) Mnhleberg, das sich seit vielen

Iahren um fein Schnlwesen verdient gemacht, will einen neuen schönen Schritt
thun. Ein angesehener, kinderloser, aber um die Gemeinde und ihr Beßtes

stets besorgter Mann stellte an der letzten Einwohnervcrsammlnng dcn Antrag:
die Besoldung der Lehrer zn erhöhen und zwar so, daß die Besoldung dcr

Unterlehrer sammt Staatsznlage auf Fr. 50V, die der Oberlehrer nnd der

gemischten Schulen im bisherigen Verhältnisse höher gestellt werden solle. Die
Motive gehören für jetzt nicht hiehcr; sie sind bezeichnend und aller Ehren Werth.

Der Antrag ward, vernehmt'S, ihr Nachbargemeinden, nicht nnr lebhaft unterstützt,

sondern ohne Widerspruch angenommen in dcr Art, daß der Gemcinderath

nnn untersuchen solle, ob die Mehrkosten dnrch Schulgelder gedeckt werden

können. Daherige Anträge sollen an einer nächsten Versammlung vorgelegt,

nnd dann das Weitere darüber beschlossen werden.

ES verdient dieses edle Bestreben nm so mchr dic öffentliche Ancrkcn

nnng, als diese Gemeinde schon in frühern Iahren bedeutende Qpfer an

Schnlhansbanten gebracht, in Buttenried, Mühleberg nnd Ledi; nnd solche

im bevorstehenden Bau dreier nener Schulhänscr in nabcr Aussicht stehen.
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— » Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.« Bei Hrn. Schnl-

iusvektor Auteuen find bis ani Weihnachtstage fur die Schule GuggiSberg

direkte eingegangen: 1) von Hrn. Dhni. in Bern Fr. 5; 2) von Hrn. Amts-

gerichtsschreiber K. in Thun Fr. 5 ; 3) von der Schule in Wangen an der

Aare 5) Fr. 1â; -1) von der Schnle in Uetttigen Fr. 10; 5) von der Schule

in Wangenried Fr. 7. 50; 6) von der Schule zu Tschngg Fr. 22. 30;
7) von einer Mädchenprimarschulklasse in Bern Fr. 5; 8) von Hrn. Helfer

H. in Kzbg. Fr. 1; 9) von Hrn. Notar W. in Thun Fr. 4; 10) von Hrn.
Lehrer D. in Bern Fr. 5. Zusammen Fr. 80. 80.

Luzern. Eine Klage, die im ganzen Lande ihr Echo findet.
(Korresp.) Wer hat in bescheidenem, Tone gebeten? — Wer mit größerer

Hoffnung bei der obersten Landesbehörde angeklopft als die luzernischen

Schulmeister? — Uud hat man ihre Bitte nur angehört? Nicht, daß ich wüßte;

weder öffentlich in der hohen Versammlung der Landesväter, noch privatim
unter denselben. — Ja, das Unglaublichste soll geschehen: die Schulmeister

nagen wieder cin Jahr am Hungertuche, stellen aber ihr Licht auf den Tisch

znr Erleuchtung und Aufklärung alles dessen, was dnnkel und finster ist.

WaS willst, edle Lnzcrna, deinen Schwestern vorleuchtcn, wenn dn nicht

einmal deinen Laternenputzern cin rechtes Löhnchen zu geben dich anschickest?

Und noch: wer findet deu Wcrthunterschied zwischen dem hohen eidgen.

Bundespräsidenten nnd einem Lehrer des SàeizervolkeS, da sich der eine

zum andern verhält, wie 9500 zn 450?

Basclland. Beherzigenswertes. Anläßlich der von der

Gemeinde Liestal beschlossenen Erhöhung dcr Lehrerbesoldungen sagt die „Basell.

Zeitung": »So ist's recht. Denn was man den Lehrern thnt, das thut
man den Kindern. Wir fragen: wie soll ein Lehrer freudig nnd anregend

wirken, dessen beste Kräfte durch Nahrungssorgen verzehrt werden? Was hülfe
alle erlernte salomonische Weisheit, wenn der Lehrer bei MißwachS oder thenren

Iahren Gefahr läuft, nüt Weib und Kindern zu darben? AuS diesem

Gesichtspunkt betrachte man die unaussprechlich verderblichen Folgen von geringer

Besoldung der Lehrer, nnd der wohlmeinende und verständige Leser wird mit

Mit einer Zuschrift folgenden Inhalts, geschrieben von einem Schulkinde:

„Zic wollen mil andern Menichenfreunren fiir Guggisberg Gaben sammeln,
mn die dortige Schuljugend besser erziehen zn können nnd nm sie vor eincr atlzu-
triiben Zukunft zu reiten. Gett gebe, daß die Bestrebungen Anerkennung finden.
Nehmen Sie unsere kleine Gabe als Beweis hm, daß wir den Zweck Ihrer Bitte
hoch achten. Auch das kleinste Ichärflein wird da wie cin Senskern aufgehen.,,
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